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§ 291e EO Einmalige Vergütung für
persönlich geleistete Arbeiten

 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Ist eine nicht wiederkehrende Vergütung für persönlich geleistete Arbeiten, die die Erwerbstätigkeit des

Verp ichteten vollständig oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen, gepfändet, so hat das

Exekutionsgericht dem Verp ichteten auf seinen Antrag so viel zu belassen, wie er während eines angemessenen

Zeitraums für seinen notwendigen Unterhalt sowie den Unterhalt der Personen, denen er gesetzlichen Unterhalt

gewährt, bedarf. Bei der Entscheidung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verp ichteten, insbesondere seine

sonstigen Verdienstmöglichkeiten, frei zu würdigen. Dem Verp ichteten ist nicht mehr zu belassen, als ihm nach freier

Überzeugung im Sinn des § 273 ZPO verbleiben würde, wenn er Einkünfte im Sinn des § 290a in der Höhe der

Vergütung hätte. Der Antrag des Verp ichteten ist insoweit abzuweisen, als die Gefahr besteht, dass der betreibende

Gläubiger dadurch schwer geschädigt werden könnte.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für gepfändete Vergütungen, die dem Verp ichteten für die Gewährung einer

Wohngelegenheit oder für die sonstige Benützung einer Sache geschuldet werden, aber zu einem nicht

unwesentlichen Teil auch als Entgelt für Arbeitsleistungen, die vom Verpflichteten erbracht wurden, anzusehen sind.
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